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Erläuterungen zur Familienzeitbonus-Statistik 

 
Allgemeine Bemerkungen 

Die Monatsstatistik wird immer am ersten Arbeitstag im Monat für den 
fünftvorangegangenen Monat erstellt. 
 
Die Statistik umfasst alle Familienzeitbonus-Fälle, für die im jeweiligen Monat zumindest für 
einen Tag ein Leistungsanspruch bestanden hat. 
 
Beispiel: Hat ein Vater von Mitte Mai bis Mitte Juni Familienzeitbonus bezogen, so scheint er in 
zwei Monatsstatistiken auf. 
 

Zu den einzelnen Statistiken 

Fallstatistik nach: 

Berufsgruppen 
Die Zuordnung erfolgt nach der bei der Antragstellung am Antragsformular bekanntgegebenen, 
zuletzt vor der Antragstellung ausgeübten Tätigkeit. 
 
Krankenversicherungsträgern 
Die Tabelle weist die Fälle aufgeschlüsselt nach Krankenversicherungsträgern aus. 
 
Bundesländern 
Erfasst wird ein Fall beim jeweiligen Bundesland dann, wenn dieses bei der Antragstellung als 
das Wohnort-Bundesland bekannt gegeben wird. Bei Personen, deren Wohnort im 
Auslandliegt, wird jenes Bundesland erfasst, in dem der für sie zuständige 
Krankenversicherungsträger seinen Standort hat. Die Zuordnung zum Bundesland ist 
unabhängig von der Staatsbürgerschaft. 
 
Familienstand 
Die Aufschlüsselung erfolgt nach dem Familienstand der Antragsteller/innen. 
Die Gesamtsumme deckt sich mit der insgesamten Fall-Zahl. 
 

Kindern – Verwandtschaftsverhältnis 
Die Darstellung zeigt die Anzahl der ehelichen und unehelichen Kinder sowie der Wahl- und 
Pflegekinder zum Zeitpunkt der Antragstellung. Die Gesamtsumme aller Kinder entspricht 
der insgesamten Fall-Zahl. 
 
 
 


